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Protokollauszug vom                                                      18.11.2020 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11424, Beerentalbach: Abschnitt Grienen, Revitali-

sierung (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.770-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11424 für den Beerentalbach: Ab-

schnitt Grienen, Revitalisierung im Betrag von 25 289.25 Franken (Minderkosten 34 710.75 Fran-

ken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Con-

trolling und Finanzen, Tiefbauamt, Entwässerung; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 10.12.2012 für die Projektierung des Beerentalbachs: Ab-

schnitt Grienen, Revitalisierung einen Kredit von 60 000.00 Franken zulasten der Investitions-

rechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11424, bewilligt (konstitutiver Budgetbe-

schluss). Die Bereichsleitung des Tiefbauamts hat den Kredit mit Verfügung vom 15.04.2013 frei-

gegeben. 

 

2. Projektbeschrieb 

Der Beerentalbach (Öffentliches Gewässer Nr. 150) entspringt im Gebiet Weier unterhalb der 

Weierstrasse, südöstlich von Winterthur und fliesst mehrheitlich in offenem Gerinne durch Land-

wirtschaftsland und mündet in die Töss. Die Stadt Winterthur möchte den Beerentalbach, insbe-

sondere in den heute noch eingedolten Bereichen, ökologisch aufwerten.  

 

In der Konzeptphase wurde für verschiedene Abschnitte an den jeweiligen Standort angepasst 

Varianten erarbeitet und im technischen Bericht beschrieben. Für den Abschnitt D wurde die Va-

riante Midi als Bestvariante gewählt und entschieden, diese bis auf Stufe Vorprojekt auszuarbei-

ten. Die Ergebnisse des Vorprojektes im Abschnitt D (280 Meter) beinhalten im wesentlichen 

Revitalisierungsmassnahmen, damit der Beerentalbach auch für die Erholungssuchenden und 

die Bevölkerung als wertvolles und ökologisch gestaltetes Gewässer wahrgenommen werden 

kann. Dieser Abschnitt des Beerentalbachs ist Bestandteil der kantonalen Revitalisierungspla-

nung, zeigt einen mittleren Nutzen für Natur und Landschaft und gilt als erstprioritärer Gewässer-

abschnitt. Jedoch liegt der Abschnitt in einem mit einer Altlast belasteten Gebiet. Im rund 170 

Meter langen Abschnitt der nicht näher untersuchten Altlast belaufen sich die Kosten einer Teils-

anierung auf rund 300 % (ca. 302 000 Franken) der effektiven Wasserbaukosten (ca. 95 000 

Franken). Die gesamthaften Projektkosten für den rund 280 Meter langen Abschnitt wurden auf 

870 000 Franken geschätzt. Die Altlast wird zudem als Risiko eingestuft und müsste spätestens 

im Rahmen eines Bauprojektes detaillierter untersucht und die Kosten überprüft werden. 

 

Das Projekt mit einer Revitalisierung im Abschnitt D wird aufgrund der verhältnismässig hohen 

Kosten zurzeit nicht weiterverfolgt. Der Projektkredit kann deshalb abgerechnet werden. 

 

Das Ingenieurbüro hält im Vorprojekt unter «weiteres Vorgehen» fest, dass unterhalb des Pro-

jektperimeters gemäss (alter) Gefahrenkarte ein Hochwasserschutzdefizit besteht. In einem se-

paraten Projekt sollte daher überprüft werden, ob und wie die Hochwasserdefizite behoben wer-
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den können. Die Überprüfung dieser Einschätzung aufgrund der Erkenntnisse der neuen Gefah-

renkarte und die Massnahmenplanung liegt in der Zuständigkeit der Abteilung Entwässerung im 

Tiefbauamt. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11424 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit  60 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  25 289.25 

Minderkosten  34 710.75 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Das Projekt wurde nach der Erarbeitung des Vorprojektes nicht mehr weiterverfolgt. Weitere Pro-

jektierungskosten sind deshalb nicht mehr angefallen. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Verfügung Stadtingenieur vom 15.04.2013 

2. Projektabrechnung CS2 vom 15.10.2020 

3. Kreditübersicht Argus Kredit vom 15.10.2020 

4. Kreditübersicht mit KV Argus Kredit vom 15.10.2020 
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